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RS OGH 1979/12/18 5Ob673/79
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1979

Norm

ABGB §863 B

ABGB §1096 E

ABGB §1117

ABGB §1165

Rechtssatz

Bietet der Vermieter die Rücksendung des Gerätes nach Mangelbehebung an, so kann im bloßen Schweigen des

Mieters trotz bekannt ablehnender Haltung gegenüber dem Gerät noch keine Ablehnung des Anbotes auf

Rücksendung gesehen werden.
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